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Zusammenfassung 

Die Behörden informieren Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld von Volksabstimmungen über die jewei-

ligen Abstimmungsvorlagen und tragen damit zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Das wichtigste In-

formationsmittel sind die Abstimmungserläuterungen des Bundesrates, die seit 1978 bei jeder eidge-

nössischen Volksabstimmung an die Haushalte versendet werden. Daneben nutzen die Bundesbehör-

den weitere Mittel und Kanäle, um ihren gesetzlichen Informationsauftrag zu erfüllen wie Medienkonfe-

renzen, Webauftritte, Abstimmungsvideos usw. 

 

Behördeninformationen vor Volksabstimmungen können grundsätzlich gerichtlich angefochten werden. 

Dies gilt aber nicht für die Abstimmungserläuterungen des Bundesrates, weil die Bundesverfassung 

(Art. 189 Abs. 4) Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates von einer gerichtlichen Anfech-

tung ausschliesst, sofern im Gesetz keine Ausnahmen vorgesehen sind. Im Bereich der politischen 

Rechte gibt es absichtlich keine solche Ausnahmebestimmung. Nach geltendem Recht sind Informati-

onen des Bundesrates daher einer gerichtlichen Überprüfung entzogen. Die Rechtslage soll gemäss 

Postulat überprüft werden. 

 

Der Bundesrat kommt in seinem Bericht zum Schluss, dass die Argumente für eine Beibehaltung der 

bestehenden Regelung überwiegen. Die Abstimmungserläuterungen werden in einem aufwändigen 

Verfahren erstellt und mehrfach überprüft, um Fehler zu vermeiden. In den vergangenen Jahren wurde 

dieses Verfahren verfeinert und verbessert sowie ein angemessener Korrekturprozess eingeführt. Da 

sich die Abstimmungserläuterungen auf die Botschaft des Bundesrates und die parlamentarische De-

batte stützen, wurden zudem die Qualitätssicherungsmassnahmen verstärkt, damit bereits in diesen 

Phasen optimale Grundlagendokumente bereitgestellt werden. Die GPK-N befasste sich in den Jahren 

2023/2024 mit der Behördenkommunikation vor Volksabstimmungen und beurteilte die Abstimmungs-

erläuterungen als zweckmässig für die Willensbildung. Sie sprach vier Empfehlungen aus, die aber nicht 

die vorliegende Frage betreffen und auch über die Abstimmungserläuterungen hinausgehen.  

 

Mit der Anfechtbarkeit der Abstimmungserläuterungen würde der Rechtsschutz gestärkt. Die Einhaltung 

der verfassungsrechtlichen Vorgaben an die Information des Bundesrates vor Volksabstimmungen 

würde durch das Bundesgericht geprüft und gewährleistet. Damit würde auch in diesem Bereich die in 

der Verfassung verankerte Rechtsweggarantie umgesetzt. Gleichzeitig droht die politische Debatte aber 

durch rechtliche Auseinandersetzungen überlagert zu werden. Eine einschlägige Rechtsänderung 

würde zudem Verschiebungen in der Gewaltenteilung sowie Verzögerungen und Unsicherheiten im de-

mokratischen Prozess mit sich bringen. Nach Ansicht des Bundesrates bestehen bereits ausreichende 

Kontrollmechanismen, die die Öffentlichkeit wahrnimmt (namentlich die Medien), und die die freie Mei-

nungsbildung der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Ein Ausbau des Rechtsschutzes hinsichtlich 

Behördeninformationen erscheint deshalb insgesamt nicht angezeigt.  
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1 Parlamentarischer Auftrag 

Am 30. September 2021 hat Nationalrat Christian Dandrès das Postulat «Gewährleistung der freien 

Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger» (21.4168) mit folgendem Wortlaut eingereicht: «Der 

Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht darüber vorzulegen, wie Fehlinformationen, die der Bundesrat 

im Rahmen von Abstimmungskampagnen verbreitet, am besten angefochten oder korrigiert werden 

können.» 

 

Anlass für das Postulat war die Abstimmung vom 13. Juni 2021 über das Bundesgesetz über polizeiliche 

Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT). Laut dem Postulanten begründete der Bundes-

rat in seinen Erläuterungen seine Haltung für eine Annahme des PMT-Gesetzes mit Fehlinformationen. 

Für den Bundesrat hingegen waren die Abstimmungserläuterungen zum PMT-Gesetz korrekt. Die Er-

läuterungen durchliefen wie immer einen mehrstufigen Redaktionsprozess und Inhalt und Formulierung 

wurden von mehreren Stellen der Bundesverwaltung überprüft. Insbesondere wurden auch die vom 

Postulanten beanstandeten Aussagen bei der Erarbeitung der Erläuterungen auf ihre Richtigkeit über-

prüft. Deshalb bestand für den Bundesrat kein Anlass für eine Korrektur. Verschiedene Beschwerde-

führer – darunter auch der Postulant – verlangten jedoch in mehreren Abstimmungsbeschwerden die 

Ungültigerklärung der Volksabstimmung oder zumindest die Feststellung, wonach die Abstimmungser-

läuterungen nicht korrekt gewesen seien und die Abstimmungsfreiheit der Stimmberechtigten verletzt 

worden sei. Das Bundesgericht trat nicht auf diese Beschwerden ein und stützte sich dabei auf Artikel 

189 Absatz 4 der Bundesverfassung (BV, SR 101).1 Demnach können Akte der Bundesversammlung 

und des Bundesrates beim Bundesgericht nicht angefochten werden. Der Postulant nimmt diese Situa-

tion als Anlass für die Frage, ob und wie Informationen des Bundesrates vor Abstimmungen künftig 

angefochten oder korrigiert werden könnten. 

 

Der Bundesrat hatte die Ablehnung des Postulats beantragt. Der Nationalrat nahm das Postulat indes-

sen am 7. Juni 2022 mit 117 zu 66 Stimmen ohne Enthaltungen an. 

2 Die Informationstätigkeit der Bundesbehörden 

2.1 Generelle Informationspflicht 

Die Bundesverfassung verlangt vom Bundesrat, dass er die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend 

über seine Tätigkeit informiert, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegen-

stehen (Art. 180 Abs. 2 BV). Gemäss Artikel 10 Absatz 1 des Regierungs- und Verwaltungsorganisati-

onsgesetzes (RVOG; SR 172.010) muss der Bundesrat die Information der Bundesversammlung, der 

Kantone und der Öffentlichkeit gewährleisten. Dazu sorgt er nach Artikel 10 Absatz 2 RVOG für eine 

einheitliche, frühzeitige und kontinuierliche Information über seine Lagebeurteilungen, Planungen, Ent-

scheide und Vorkehren. Die Bundeskanzlei ist, in Zusammenarbeit mit den Departementen, zuständig 

für die Information der Bundesversammlung, der Kantone und der Öffentlichkeit über Entscheide, Ab-

sichten und Vorkehren des Bundesrates.2 Sie sorgt für die nötige Planung und erarbeitet die Grundsätze 

für die Kommunikationspolitik des Bundesrates. Die Departemente und die Bundeskanzlei tragen die 

Verantwortung für die interne und externe Information und Kommunikation über ihre Geschäfte.3 Das 

Leitbild der Konferenz der Informationsdienste (KID) aus dem Jahr 2015 präzisiert diese Grundsätze 

der Information und Kommunikation von Bundesrat und Bundesverwaltung, damit sie von den Kommu-

nikationsspezialistinnen und -spezialisten der Bundesverwaltung richtig angewendet werden.4 

 
1 Urteile 1C_351/2021, 1C_331/2021 sowie 1C_308/2021 et al. des Bundesgerichts vom 24.8.2021. 
2 Art. 1 Abs. 3 Bst. c der Organisationsverordnung für die Bundeskanzlei (OV-BK, SR 172.210.10). 
3 Art. 23 Abs. 1 und 2 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV, SR 172.010.1). 
4 Leitbild der Konferenz der Informationsdienste (KID), verfügbar unter www.admin.ch > Bundesrat > Aufgaben > Information und Kommunikation. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/information-und-kommunikation.html
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2.2 Information im Vorfeld von Volksabstimmungen 

Die Behördeninformationen spielen im Vorfeld von Volksabstimmungen eine wichtige Rolle. Bürgerin-

nen und Bürger sollen ihren Willen zuverlässig und unverfälscht bilden und zum Ausdruck bringen kön-

nen (Art. 34 Abs. 2 BV). Sie sollen ihre Entscheidung dabei gestützt auf einen möglichst freien und 

umfassenden Prozess der Meinungsbildung treffen können.5 Das Bundesgericht hat in einer reichen 

Rechtsprechung die Anforderungen von Artikel 34 BV an Abstimmungserläuterungen auf kantonaler 

Ebene konkretisiert. Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben gelten für Bund und Kantone gleichermas-

sen.6 

 

Welche Rolle dem Staat bei der Verwirklichung dieses Anspruchs zukommt, war lange Zeit umstritten.7 

Seit Ende der 1970er Jahren verpflichtet das Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR, SR 

161.1) den Bundesrat, Abstimmungserläuterungen zu erstellen, die allen Stimmberechtigten zugestellt 

werden.8 Dabei müssen die Erläuterungen auch den Auffassungen wesentlicher Minderheiten Rech-

nung tragen (Art. 11 Abs. 1 BPR). Weitergehende Informationen der Behörden waren zunächst nur in 

beschränktem Ausmass möglich.  

 

Seit den frühen 1990er-Jahren haben sich die Möglichkeiten für behördliche Informationen im Vorfeld 

von Volksabstimmungen zunehmend erweitert.9 Seit 2009 ist Artikel 10a BPR in Kraft, womit eine aus-

drückliche gesetzliche Grundlage für zusätzliche Informationen geschaffen wurde. Demnach informiert 

der Bundesrat die Stimmberechtigten kontinuierlich über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen; 

dabei hat er die Grundsätze der Vollständigkeit, der Sachlichkeit, der Transparenz und der Verhältnis-

mässigkeit zu beachten (Art. 10a Abs. 2 BPR).10 Die Grundsätze betreffen sowohl den Inhalt der Infor-

mationen als auch den Mitteleinsatz. Im Weiteren dürfen die Informationen nicht einseitig sein, sondern 

müssen die wichtigsten im parlamentarischen Entscheidungsprozess vertretenen Positionen aufneh-

men (Art. 10a Abs. 3 BPR). Die Bundesbehörden sind allerdings nicht zur Neutralität verpflichtet: Der 

Bundesrat darf respektive muss sogar eine Abstimmungsempfehlung vertreten. Nach Artikel 10a Absatz 

4 BPR darf diese aber nicht von derjenigen der Bundesversammlung abweichen. 

 

Im Vorfeld von Volksabstimmungen verbreiten die Bundesbehörden in der Praxis verschiedene Infor-

mationen auf verschiedenen Kanälen. Dazu zählen zunächst die Abstimmungserläuterungen des Bun-

desrates. Sie entstehen in einem formalisierten Prozess, werden vom Bundesrat als Kollegium verab-

schiedet und den Stimmberechtigten als Broschüre verteilt (vgl. Ziff. 2.3). Sie gelten als Akt des Bun-

desrates und sind nicht anfechtbar (vgl. Ziff. 4.3). In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Abstim-

mungserläuterungen von den weiteren Informationstätigkeiten der Bundesbehörden (z.B. der Departe-

mente und Bundesämtern sowie ihrer Repräsentanten/-innen), die einer gerichtlichen Überprüfung zu-

gänglich sind, sofern sie nicht bloss die Inhalte der Abstimmungserläuterungen wiedergeben.11  

2.3 Abstimmungserläuterungen des Bundesrates 

2.3.1 Produktionsprozess 

Die Erläuterungen des Bundesrates zu jeder Volksabstimmung entstehen in einem mehrstufigen Pro-

zess. Inhaltlich stützen sie sich auf die entsprechende Botschaft des Bundesrates und auf die Debatte 

in der Bundesversammlung. Inhalt und Formulierung werden von mehreren Stellen der Bundesverwal-

tung überprüft. Herausgeber und verantwortlich für die Produktion ist die Bundeskanzlei. Sie erarbeitet 

die Abstimmungserläuterungen zu den Vorlagen zusammen mit dem Departement, das für die jeweilige 

 
5 BGE 145 I 282, E. 4.1 
6 Vgl. statt vieler BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Auflage Zürich 2017, Rz. 19 zu Art. 34 BV. 
7 CARONI, S. 64; MAHON, Rz. 62; HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, Rz. 2473; PIRKER, S. 10. 
8 AS 1978 688. Abstimmungserläuterungen gab es vereinzelt bereits vorher, doch wurden sie erst mit Erlass des BPR zum Standard. 
9 PIRKER, S. 4 
10Die Grundsätze ergeben sich im Wesentlichen bereits aus Art. 34 Abs. 2 BV. Vgl. dazu BGE 140 I 338, E. 5.1. 
11 BGE 145 I 1, E. 5 
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Vorlage zuständig ist. Es gelten gesetzliche und produktionstechnische Fristen, die den zeitlichen Ab-

lauf bestimmen.12 Die Organisation beginnt etwa 6 Monate vor dem Abstimmungstermin. Zu diesem 

Zeitpunkt werden die Terminplanung gemacht und die Arbeitsgruppen unter der Leitung der Sektion 

Kommunikation der BK zusammengestellt. Vertreten sind bei jeder Vorlage das federführende Amt (nor-

malerweise die zuständige Fachperson) und das Generalsekretariat des federführenden Departements 

(normalerweise Kommunikationsfachleute) sowie Vertreter der Sprachdienste der Bundeskanzlei 

(Deutsch, Französisch und Italienisch). In Absprache mit der Bundeskanzlei verfasst das für eine ab-

stimmungsreife Vorlage zuständige Departemente den ersten Entwurf der Abstimmungserläuterungen 

gemäss den diesbezüglichen Weisungen der Bundeskanzlei. In mehreren Redaktionssitzungen wird 

der Text geprüft, besprochen, überarbeitet und der Entwurf nachgeführt. Zwischen den Sitzungen wer-

den mit den zuständigen Stellen Fragen geklärt und der Text weiterbearbeitet. Rund 3 bis 3 ½ Monate 

vor dem Abstimmungstermin verabschiedet der Bundesrat den Text der Erläuterungen zu allen Vorla-

gen. Danach wird der Text gelayoutet und gedruckt. Wegen der grossen Auflage von rund 6 Millionen 

Broschüren dauern Druck und Distribution mehrere Wochen. 

 

Neben den Erläuterungen des Bundesrates enthält die Abstimmungsbroschüre auch die Argumente der 

Initiativ- oder Referendumskomitees (Art. 11 Abs. 2 BPR). Die Komitees verfassen diese Texte selbst 

und schicken diese der Bundeskanzlei, damit die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe diese Texte an einer 

Redaktionssitzung prüfen kann. Die Texte dürfen keine ehrverletzenden, krass wahrheitswidrigen oder 

zu langen Äusserungen enthalten (Art. 11 Abs. 2 BPR). Stellt die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 

derartige Mängel fest, teilt sie diese dem Komitee mit, sodass dieses seinen Text anpassen kann. Falls 

das Komitee an den bemängelten Aussagen festhalten würde, müsste der Bundesrat entscheiden, ob 

der Text wie vom Komitee gewünscht übernommen oder angepasst wird. 

2.3.2 Verbesserung der Datenqualität in den Entscheidgrundlagen 

Die Bundeskanzlei setzte Ende 2018 eine Arbeitsgruppe ein mit dem Auftrag, die Verlässlichkeit von 

quantitativen Angaben und Informationen über die Ausgangslage und Auswirkungen einer Vorlage 

(Kosten, Anzahl von Betroffenen etc.) zu verbessern. Anlass waren Angaben in den Abstimmungser-

läuterungen zur steuerlichen Heiratsstrafe13 und zu den IV-Observationen14, die nicht korrekt waren. Da 

sich die Abstimmungserläuterungen inhaltlich an der entsprechenden Botschaft und an der parlamen-

tarischen Debatte orientieren und nur das letzte Glied in einer langen Kette behördlicher Dokumente 

sind, bezog sich das Mandat der Arbeitsgruppe nicht nur auf die Erläuterungen, sondern auf die politi-

schen Entscheidgrundlagen im ganzen Gesetzgebungs- bzw. Entscheidungsprozess. Dazu gehören 

auch die Vernehmlassungsberichte, die Botschaften des Bundesrates und die Unterlagen für die Parla-

mentsdebatte. Diese Dokumente bilden die Grundlage für die Abstimmungserläuterungen. Auf Basis 

der Vorschläge der Arbeitsgruppe hat der Bundesrat im Juni 2019 beschlossen, der Überprüfung quan-

titativer Angaben mehr Gewicht zu verleihen. Departemente und Ämter wurden verpflichtet, die relevan-

ten Daten, deren Quelle, Schätzmethode, Aussagekraft und die möglichen Aktualisierungszeitpunkte 

gegenüber Bundesrat, Parlament und Öffentlichkeit transparent darzulegen.15 Die Vorgaben zur Dar-

stellung quantitativer Angaben hat der Bundesrat später konkretisiert16 und insbesondere im Botschafts-

leitfaden verankert. 

 
12 Zur Entstehung des Abstimmungsbüchleins siehe www.bk.admin.ch > Dokumentation > Abstimmungsbüchlein: Produktion. 
13 Gut zwei Jahre nach der eidgenössischen Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 über die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die 
Heiratsstrafe» stellte sich heraus, dass von der steuerlichen Heiratsstrafe deutlich mehr Zweiverdienerehepaare betroffen sind, als zuvor angegeben 
worden war (siehe die Medienmitteilung des EFD vom 15.06.2018, verfügbar unter: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun-
gen.msg-id-71152.html). Danach wurden mehrere Abstimmungsbeschwerden eingereicht und im April 2019 stellte das Bundesgericht eine Verlet-
zung der Abstimmungsfreiheit fest und hob die Abstimmung auf (BGE 145 I 207). 
14 Die Abstimmungserläuterungen des Bundesrats zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. November 2018 enthielten Zahlen zu den Ob-
servationen bei der Invalidenversicherung (IV), die nach einer Überprüfung korrigiert wurden. Auch gab es einen Fehler in einer Legende zu einer 
Tabelle. Dort war die Erwähnung des «gewalttätigen Extremismus» nicht korrekt und wurde gestrichen. Die Anpassungen konnten in den gedruckten 
Abstimmungserläuterungen nicht mehr vorgenommen werden; die elektronische Version der Erläuterungen wurde in allen vier Sprachen angepasst. 
(Medienmitteilungen der Bundeskanzlei vom 07.11.2018 und vom 21.11.2018: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun-
gen.msg-id-72841.html und https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-73044.html) 
15 Medienmitteilungen des Bundesrates vom 21.06.2019: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75521.html 
16 Medienmitteilungen des Bundesrates vom 15.01.2020: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-77780.html 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/entstehung-abstimmungsbuechlein.html
http://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71152.html
http://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71152.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72841.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72841.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-73044.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75521.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-77780.html
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2.3.3 Qualitätssicherung bei den Abstimmungserläuterungen 

Mit dem Entscheid des Bundesrates vom Juni 2019 zur Stärkung der Datenqualität in Entscheidgrund-

lagen wurden für die Abstimmungserläuterungen mehrere Massnahmen vorgeschlagen und seither um-

gesetzt. 

2.3.3.1 Neue Checklisten 

Von der Bundeskanzlei erstellte Checklisten führen auf, was das zuständige Departement bei der Erar-

beitung des ersten Entwurfs beachten muss. Darin beschrieben sind das richtige Vorgehen und das 

korrekte Abfassen der Abstimmungserläuterungen. Zum richtigen Vorgehen gehört auch, die mitinte-

ressierten Departemente und die betroffenen Stellen aufzuführen und diese zu konsultieren. 

2.3.3.2 Überprüfung aktualisierter Zahlen 

Liegen zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Abstimmungserläuterungen aktuellere Zahlen vor als für die 

Botschaft und die Beratung im Parlament verwendet wurden, so müssen diese Zahlen vor der Über-

nahme in die Erläuterungen durch die zuständigen Stellen geprüft und plausibilisiert werden. Zuständig 

dafür sind die federführenden Ämter/Departemente. Nach erfolgter Plausibilisierung müssen sie die 

Richtigkeit der Zahlen bestätigen oder diese korrigieren. 

2.3.3.3 Einbezug von Ämtern mit Querschnittsfunktion 

In die Erarbeitung der Abstimmungserläuterungen werden das Bundesamt für Statistik BFS, die Eidge-

nössische Finanzverwaltung EFV und das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO systematisch und das 

Bundesamt für Justiz punktuell miteinbezogen. Spätestens in der Ämterkonsultation überprüfen und 

plausibilisieren diese Ämter den Inhalt der Erläuterungen. 

2.3.3.4 Einführung einer Ämterkonsultation  

Vorgängig zum Mitberichtsverfahren durchläuft der Text der Erläuterungen eine Ämterkonsultation. 

Diese dient insbesondere der Fehlervermeidung. Eine Ämterkonsultation wurde erstmals für die Erläu-

terungen zur Abstimmung vom 9. Februar 2020 durchgeführt. 

2.3.3.5 Redaktionelle Verbesserungen  

Die Texte in den «Erläuterungen des Bundesrates» müssen einfach und verständlich sein. Die Tren-

nung zwischen beschreibenden Erläuterungen und Argumentation muss beachtet werden. Die Struktur 

der Abstimmungserläuterungen sieht Texte «In Kürze» und «Im Detail» vor. Diese Texte erläutern die 

Vorlagen. Sie müssen sachlich verfasst sein und dürfen keine Argumente, Meinungen oder Wertungen 

enthalten. Im Teil «Argumente Bundesrat» hingegen sind Meinungen und politische Wertungen explizit 

erwünscht. Die Argumentation muss dem Bundesrat angemessen sein, also unaufgeregt, fair und weder 

polemisch noch werberisch. 

2.3.4 Korrekturprozess 

2.3.4.1 Regelung 

Zur Regelung des Umgangs mit falschen Angaben in den Abstimmungserläuterungen, die nach der 

Verabschiedung des Textes durch den Bundesrat erkannt werden, hat die Bundeskanzlei einen Korrek-
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turprozess definiert. Sie hat diesen zusammen mit den Massnahmen zur Qualitätssicherung dem Bun-

desrat zur Kenntnis gebracht.17 Wenn eine falsche Angabe vor Drucklegung oder vor der Distribution 

entdeckt wird, dann lässt sich die Druckversion korrigieren oder die Stimmberechtigten können noch mit 

einem Beiblatt zu den Abstimmungsunterlagen informiert werden (so wurde den Erläuterungen zur Ab-

stimmung vom 8. März 2015 ein Erratum beigelegt und ein Satz zur Volksinitiative «Energie- statt Mehr-

wertsteuer» korrigiert). Reicht es vor Drucklegung oder vor der Distribution nicht mehr für diese Mass-

nahmen, werden die elektronischen Versionen korrigiert (PDF auf admin.ch und App «Votelnfo»). Über 

solche Korrekturen informiert die Bundeskanzlei per Medienmitteilung. Die Korrektur von fehlerhaften 

Angaben, bei denen es einen juristischen und politischen Ermessensspielraum gibt, sowie eine Richtig-

stellung, die die grundsätzliche Stossrichtung tangiert oder erhebliche textliche Anpassungen erfordert, 

müssen zwingend vom Bundesrat beschlossen werden. Andere Änderungen können durch die Bundes-

kanzlei vorgenommen werden. Das ist beispielsweise bei der Richtigstellung offensichtlicher Falschan-

gaben der Fall, bei der kein Ermessensspielraum besteht und die die Stossrichtung nicht tangiert.  

2.3.4.2 Anwendung 

Seit Einführung des Korrekturprozesses Mitte 2019 wurde dieser bisher viermal angewendet. Betroffen 

waren die folgenden Abstimmungsvorlagen: 

2.3.4.2.1 Abstimmung vom 13. Juni 2021 (Covid-19-Gesetz) 

In den Erläuterungen des Bundesrates zur Änderung des Covid-19-Gesetzes wurde in der italienischen 

Fassung eine Fussnote angepasst. Fälschlicherweise stand in der Fussnote der gleiche Text wie in der 

Passage, auf die sich die Fussnote bezog. Diese Anpassung konnte in den bereits gedruckten Broschü-

ren nicht mehr vorgenommen werden; das auf der Webseite des Bundesrates aufgeschaltete PDF der 

italienischen Fassung der Erläuterungen wurde angepasst und mit einem Hinweis versehen.18 Auch der 

Text auf der App «Votelnfo» wurde korrigiert. 

2.3.4.2.2 Abstimmung vom 28. November 2021 (Pflegeinitiative) 

In den Erläuterungen des Bundesrates zur Pflegeinitiative wurde in der französischen und italienischen 

Fassung je eine Stelle präzisiert, um Missverständnisse zu vermeiden. Es wurde nachträglich der Hin-

weis eingefügt, dass es sich an der betreffenden Stelle um Beispiele handelt. Diese Präzisierungen 

konnten in den bereits gedruckten Broschüren nicht mehr korrigiert werden; der Text auf der App «Vo-

telnfo» und die auf der Webseite des Bundesrates zugänglichen PDF-Versionen der Erläuterungen wur-

den angepasst und mit einem entsprechenden Hinweis versehen.19 

2.3.4.2.3 Abstimmung vom 13. Februar 2022 (Tabakwerbeverbot) 

Die Erläuterungen des Bundesrates zur Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» wurden an zwei Stellen korrigiert. 

Fälschlicherweise stand darin, dass der indirekte Gegenvorschlag «erstmals» schweizweit gültige Wer-

beeinschränkungen enthalte, die den Jugendschutz verstärkten; der Begriff «erstmals» wurde gestri-

chen. Auch war eine Passage zu den kantonalen Verkaufsverboten von Tabakprodukten an Kinder und 

Jugendliche nicht auf dem neusten Stand und wurde aktualisiert. Die bereits gedruckten Abstimmungs-

erläuterungen konnten nicht mehr angepasst werden. Der Text auf der App «Votelnfo» und die auf der 

Webseite des Bundesrates zugänglichen PDF-Versionen der Erläuterungen wurden korrigiert und mit 

einem entsprechenden Hinweis versehen.20 

 
17 Medienmitteilungen des Bundesrates vom 21.06.2019: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75521.html. 
18 Hinweis unter https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20210613.html. 
19 Medienmitteilung der Bundeskanzlei vom 10.11.2021: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85815.html. 
20 Medienmitteilung der Bundeskanzlei vom 22.12.2021: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86621.html. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75521.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20210613.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85815.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86621.html
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2.3.4.2.4 Abstimmung vom 15. Mai 2022 (Filmgesetz) 

In den Erläuterungen zur Änderung des Filmgesetzes gab eine vereinfachte Übersichtskarte Anlass zu 

Fragen. Die Bundeskanzlei hat deshalb entschieden, präzisierende Angaben zu veröffentlichen. Im 

Zuge der Präzisierung wurde zudem ein Fehler in der Karte entdeckt und korrigiert. Die Erläuterungen 

waren beim Entdecken des Fehlers bereits gedruckt. Die Bundeskanzlei informierte per Medienmittei-

lung über die Anpassung und korrigierte die elektronische Version der Erläuterungen auf der Webseite 

des Bundesrates.21 

2.3.5 Weisungen zur Redaktion der Abstimmungserläuterungen 

Die Massnahmen zur Qualitätssicherung wurden in den Produktionsprozess der Abstimmungserläute-

rungen eingebaut. Um die Umsetzung zu gewährleisten, erliess die Bundeskanzlei 2020 die Weisungen 

zur «Redaktion Abstimmungserläuterungen des Bundesrates». Die Redaktions- und Produktionspro-

zesse werden darin detailliert erklärt und die Instruktionen an die Departemente/Ämter aufgeführt. Es 

gibt Checklisten und der Umgang mit Zahlen wird genau beschrieben. 

3 Evaluation der PVK im Auftrag der GPK-N: Behördenkommunikation vor Abstimmungen 

3.1 Evaluation der PVK 

Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat haben Anfang 2022 die Par-

lamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) damit beauftragt, die Behördenkommunikation vor Abstim-

mungen zu evaluieren. Auch nachdem die Bundeskanzlei die Prozesse rund um die Behördenkommu-

nikation vor Volksabstimmungen in den Jahren ab 2018 überprüft und überarbeitet hatte, gab diese 

Kommunikation laut GPK immer wieder Anlass zu Kritik, was eine Evaluation rechtfertigte. Die zustän-

dige Subkommission EJPD/BK der GPK des Nationalrates (GPK-N) beschloss im Mai 2022, dass mit 

der Evaluation die Weisungen und Prozesse für die Behördenkommunikation vor Volksabstimmungen 

und deren Anwendung analysiert werden. Ebenso sollten die Unterschiede bei der Intensität der Kom-

munikation und die Nutzung der Inhalte durch die Bürgerinnen und Bürger untersucht werden. Die Eva-

luation der PVK beleuchtete insbesondere wie die rechtlichen Grundsätze von der Exekutive konkreti-

siert und angewendet werden: Zum einen ging es um die Frage, ob in vier kritisierten Fällen die Wei-

sungen, Strategien und Prozesse angewendet wurden und zum anderen, ob die kommunizierten Inhalte 

im Lichte der Rechtsvorgaben angemessen waren. Die PVK erteilte auch ein externes Mandat zur ju-

ristischen Begleitung. Dieses umfasste die Unterstützung der PVK bei der Erstellung eines Rasters zur 

Analyse der Angemessenheit der kommunizierten Inhalte im Lichte der Rechtsvorgaben (Vollständig-

keit, Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit). Dieses Raster bildete die Grundlage der Ana-

lyse von vier Abstimmungsvorlagen, bei denen die Kommunikation der Behörden aus unterschiedlichen 

Gründen kritisiert worden war. Die Eignung der Rechtsgrundlagen an sich sowie die juristischen Dis-

kussionen um die Kommunikation vor Abstimmungen inkl. der Frage der Anfechtbarkeit von Behörden-

akten war hingegen nicht Gegenstand der Evaluation der PVK.22 

 

Die PVK stellt in ihrem Bericht fest23, dass bei den vier näher untersuchten Vorlagen die rechtlichen 

Grundsätze der Behördenkommunikation vor Abstimmungen im Allgemeinen eingehalten worden seien, 

d.h. die Inhalte seien vollständig, sachlich, transparent und verhältnismässig gewesen. Allerdings wur-

den laut PVK zu jedem Grundsatz punktuelle Mängel festgestellt, die sich häufig mit der medialen Kritik 

an der Behördenkommunikation in diesen vier Fällen deckten: Die Abstimmungserläuterungen zum Re-

ferendum zum Filmgesetz waren unvollständig und nicht durchgehend transparent; die Detailausfüh-

rungen in den Abstimmungserläuterungen zum Referendum zu den Kinderabzügen waren in einem 

 
21 Medienmitteilung der Bundeskanzlei vom 13.04.2022: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88016.html. 
22 Behördenkommunikation vor Abstimmungen. Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle vom 19. Juni 2023 zuhanden der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrates, BBl 2024 65, S. 12. 
23 Behördenkommunikation vor Abstimmungen. Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle vom 19. Juni 2023 zuhanden der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrates, BBl 2024 65 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88016.html
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Punkt eher argumentativ als faktenbasiert; die öffentlichen Äusserungen und die Beiträge in den sozia-

len Medien im Zusammenhang mit der Pestizidinitiative entsprachen nur teilweise dem Grundsatz der 

Sachlichkeit, und bei der Initiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch 

und Umwelt» wurde die Transparenz und die Verhältnismässigkeit der Kommunikation – ausserhalb 

der bundesrätlichen Abstimmungserläuterungen – infrage gestellt.  

3.2 Bericht der GPK-N 

In ihrem Bericht24 zur Behördenkommunikation vor Abstimmungen gelangt die GPK-N zum Schluss, 

dass die rechtlichen Vorgaben in Bezug auf die Inhalte der Kommunikation mehrheitlich eingehalten 

werden. Die GPK-N sprach vier Empfehlungen aus: Erstens hinsichtlich der Nutzung der verbindlichen 

Weisungen im Rahmen der Redaktionsarbeiten der Abstimmungserläuterungen, zweitens bei der Ein-

haltung einer angemessenen Vier-Augen-Kontrolle, drittens bei der Regelung der Kommunikation bei 

öffentlichen Äusserungen und Beiträgen in den sozialen Medien und viertens bei der Festlegung der 

Grenze der Kommunikationstätigkeit der Behörden vor Abstimmungen, die über die Informationen in 

der Abstimmungsbroschüre hinausgehen. 

3.3 Stellungnahme des Bundesrates 

 

In seiner Stellungnahme25 zum Bericht der GPK-N teilt der Bundesrat die Einschätzung der GPK-N, 

wonach die rechtlichen Vorgaben in Bezug auf den Inhalt der Behördeninformationen vor Abstimmun-

gen stets einzuhalten sind. Er teilt auch die Einschätzung der GPK-N, wonach ausreichende schriftliche 

Dokumente bestehen, die die Grundlage für die Behördenkommunikation vor Abstimmungen bilden. Die 

Empfehlungen der GPK-N gehen dahin, diesen Grundlagen in der Praxis mehr Achtung zu verschaffen 

oder sie in Bezug auf den eher neuen Kommunikationskanal der sozialen Medien zu präzisieren. Diese 

Anliegen teilt der Bundesrat und nahm die vier Empfehlungen der GPK-N ganz oder teilweise an.  

4 Rechtspflege bei Behördeninformationen  

4.1 Allgemeines 

Die Bundesverfassung räumt den Stimmberechtigten in Artikel 34 Absatz 2 einen Anspruch darauf ein, 

dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht den freien Willen der Stimmberechtigten zu-

verlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt.26 Dieser grundrechtlich verbürgte Schutz gilt für Volks-

abstimmungen aller staatlichen Ebenen der Schweiz. Die Informationen der Behörden vor Volksabstim-

mungen spielen für die Gewährleistung dieses Anspruchs eine wichtige Rolle. Einerseits liefern die Be-

hörden Informationen, die den Stimmberechtigten bei der Willensbildung dienen und die Abstimmungs-

freiheit stärken. Andererseits dürfen Informationen der Behörden die Stimmberechtigten nicht unzuläs-

sig beeinflussen (zu den Informationsgrundsätze siehe Ziff. 2.2). 

4.2 Ausgestaltung der Rechtspflege 

Die Rechtspflege bei eidgenössischen Volksabstimmungen ist im BPR sowie im Bundesgerichtsgesetz 

(BGG, SR 173.110) geregelt. Gemäss Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe b BPR kann wegen Unregelmäs-

sigkeiten bei eidgenössischen Volksabstimmungen Beschwerde bei der Kantonsregierung erhoben 

 
24 Behördenkommunikation vor Abstimmungen. Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates vom 21. November 2023 (BBl 2024 
64). 
25 Behördenkommunikation vor Abstimmungen. Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates vom 21. November 2023. Stellung-
nahme des Bundesrates vom 31. Januar 2024 (BBl 2024 378). 
26 Siehe etwa BGE 147 I 206, E. 3.6. 
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werden (Abstimmungsbeschwerde).27 Als Gegenstand der Beschwerde kommen «Unregelmässigkei-

ten» im Zusammenhang mit Volksabstimmungen infrage, auch solche bezüglich behördlicher Realakte 

wie z. B. Abstimmungsinformationen.28 Zur Beschwerde berechtigt sind alle in der betreffenden Ange-

legenheit Stimmberechtigten29 und unter bestimmten Bedingungen auch weitere politische Akteure 

(z. B. ein Komitee oder eine politische Partei).30  

 

Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit bei Volksabstimmungen gelten kurze Beschwerdefristen: Die Be-

schwerde ist innert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 

dritten Tag nach Veröffentlichung der Ergebnisse im kantonalen Amtsblatt, einzureichen.31 Die Kantons-

regierungen müssen rasch über die eingereichten Beschwerden entscheiden, nämlich innert zehn Ta-

gen.32 Gegen Entscheide der Kantonsregierung kann wiederum innert fünf Tagen Beschwerde beim 

Bundesgericht erhoben werden.33 Das Bundesgericht ist für seine Entscheide über die Beschwerden 

an keine Frist gebunden.34 

 

Stellt das Bundesgericht einen Mangel – z.B. eine mangelhafte Behördeninformation – fest, so führt 

dies nicht zwangsläufig zu einer Verschiebung oder Ungültigkeit der Volksabstimmung. Diese Rechts-

folge tritt erst dann ein, wenn die gerügten Unregelmässigkeiten aus Sicht des Bundesgerichts erheblich 

sind, das Ergebnis beeinflusst haben könnten und die Abstimmung ohne die Unregelmässigkeiten hätte 

anders ausfallen können.35 Die Aufhebung oder die Verschiebung einer Volksabstimmung ist selten und 

war auf Bundesebene erst einmal der Fall.36 Das Verfahren der Abstimmungsbeschwerde ist jedoch 

stets in einen ausgeprägt politischen Kontext eingebettet, weshalb Beschwerden ungeachtet ihrer Er-

folgsaussichten mitunter auch als Mittel genutzt werden, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten. 

Diesem Umstand ist bei der Beurteilung der Wünschbarkeit eines Ausbaus des Rechtsschutzes Rech-

nung zu tragen. 

4.3 Anfechtbarkeit von Behördeninformationen 

Behördeninformationen im Vorfeld von eidgenössischen Volksabstimmungen sind als Realakte grund-

sätzlich mit der Abstimmungsbeschwerde anfechtbar. So können beispielsweise Informationen der De-

partemente und der Bundeskanzlei (Webseiten, Abstimmungsvideos etc.) oder kantonaler Behörden 

(Kantonsregierungen, Direktorenkonferenzen etc.) gerügt werden.37 Eine gerichtliche Prüfung der Ab-

stimmungserläuterungen des Bundesrates ist hingegen ausgeschlossen, und dies gilt auch für Inter-

ventionen anderer Bundesbehörden, sofern sie den Inhalt der Abstimmungserläuterungen wiederge-

ben.38 Der prozessuale Ausschluss ergibt sich aus Artikel 189 Absatz 4 BV, wonach Akte der Bundes-

versammlung und des Bundesrates nicht beim Bundesgericht angefochten werden können, sofern das 

Gesetz keine Ausnahme bestimmt. Im Bereich der politischen Rechte besteht keine solche Ausnahme: 

Der Beschluss über die (Un-)Gültigkeit einer Volksinitiative durch die Bundesversammlung (Art. 139 

Abs. 3 BV) ist ebenso wenig anfechtbar wie die Anordnung einer Volksabstimmung durch den Bundes-

rat (Art. 58, 59c und 75a BPR) oder die Erläuterung der Abstimmungsvorlagen (Art. 11 Abs. 2 BPR).  

 

 
27 Der Bundesrat eröffnete am 15.12.2023 eine Vernehmlassung, wonach das BPR dahingehend angepasst werden soll, dass eine Abstimmungs-
beschwerde direkt beim Bundesgericht eingereicht werden kann, wenn sie sich gegen Unregelmässigkeiten richtet, die sich in mehreren Kantonen 
auswirken oder von einer Verwaltungsbehörde des Bundes verursacht wurden (siehe dazu Vernehmlassung 2023/15, verfügbar unter: www.fed-
lex.admin.ch > Vernehmlassungen). 
28 Vgl. dazu STEINMANN/MATTTLE, BSK BGG, Art. 82 Rz. 88. 
29 Art. 89 Abs. 3 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 BGG. 
30 BGE 134 I 172, E. 1.3.1. 
31 Art. 77 Abs. 2 BPR. 
32 Art. 79 Abs. 1 BPR. 
33 Art. 100 Abs. 3 Bst. b BGG. 
34 Kritisch zur Verfahrensdauer vor Bundesgericht AUER, ZBl 2/2023, S. 86ff. 
35 BGE 135 I 292, E. 4.4. HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, Rz. 2494. 
36 BGE 145 I 207. 
37 BGE 145 I 282, E. 2.2.2; BGE 145 I 175, E. 6; BGE 145 I 1, E. 5. 
38 BGE 145 I 1, E. 5. 

http://www.fedlex.admin.ch/
http://www.fedlex.admin.ch/
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Ein wichtiger Grund für den prozessualen Ausschluss von Akten der Bundesversammlung und des Bun-

desrates liegt in der Gewaltenteilung.39 Sie rechtfertigt aus Sicht des Verfassungsgebers für eidgenös-

sische Angelegenheiten eine Ausnahme von der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a BV.40 Die Prob-

lematik der Gewaltenteilung im vorliegenden Zusammenhang zeigt sich auch auf der kantonalen Ebene. 

Der Bund respektiert die kantonale Organisationsautonomie und damit auch die kantonale Gewalten-

teilung, indem er die Kantone nicht dazu verpflichtet, gegen Akte des kantonalen Parlaments und der 

Regierung ein kantonales Rechtsmittel vorzusehen (Art. 88 Abs. 2 Satz 2 BGG).41  

4.4 Anfechtbarkeit einer mangelhaften Informationslage 

Das Bundesgericht liess es 2011 in einem Leitentscheid im Zusammenhang mit der Volksabstimmung 

vom 24. Februar 2008 über die Unternehmenssteuerreform II zu, dass Beschwerdeführende die «allge-

meine Informationslage» im Vorfeld einer Volksabstimmung als mangelhaft rügen konnten. Dabei 

konnte das Bundesgericht prüfen, «ob die Stimmberechtigten mit Blick auf die ihnen von den ver-

schiedensten Akteuren und Medien vorgelegten Informationen objektiv in der Lage sind, sich eine hin-

reichende und sachbezogene Meinung über den Abstimmungsgegenstand zu bilden»; im Rahmen der 

Prüfung dieser «allgemeinen Informationslage» bezog das Bundesgericht auch die Abstimmungserläu-

terungen des Bundesrates mit ein.42 Als Folge dieser Rechtsprechung hatte sich das Bundesgericht 

wiederholt mit Beschwerden zu befassen, mit denen die «allgemeine Informationslage» gerügt wurde, 

die in den meisten Fällen aber die Abstimmungserläuterungen im Fokus hatten.43 Im April 2019 hob das 

Bundesgericht die Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 über die Volksinitiative «Für Ehe und Fami-

lie – gegen die Heiratsstrafe» auf. Es erachtete die «allgemeine Informationslage» als mangelhaft und 

somit die Abstimmungsfreiheit nach Artikel 34 Absatz 2 BV als verletzt.44  

 

Eine bedeutende Justierung seiner Rechtsprechung nahm das Bundesgericht 2021 – unter Berücksich-

tigung kritischer Stimmen aus der Lehre – vor. Demnach können Beschwerdeführende die «allgemeine 

Informationslage» im Vorfeld einer Volksabstimmung bloss im Ausnahmefall rügen, d.h. im Rahmen des 

nachträglichen Rechtsschutzes: Eine mangelhafte «allgemeine Informationslage» ist nur dann anfecht-

bar, wenn im Nachhinein, nach Ablauf aller Beschwerdefristen, gravierende Mängel zutage treten, wel-

che die Abstimmung massiv und entscheidungswesentlich beeinflusst haben könnten.45 Im August 2024 

stützten sich Beschwerdeführende auf diese Rechtsprechung und erhoben nachträglich Beschwerde 

gegen die Volksabstimmung vom 25. September 2022 über die AHV 21. Sie machten eine mangelhafte 

Informationslage im Vorfeld der Abstimmung geltend, nachdem das Bundesamt für Sozialversicherun-

gen seine Prognosen zur finanziellen Entwicklung der AHV angepasst hatte. Das Bundesgericht trat an 

seiner öffentlichen Beratung vom 12. Dezember 2024 auf die Beschwerden ein. Es befasste sich mit 

der damaligen Informationslage und entsprechend auch mit den Ausführungen des Bundesrates in den 

Abstimmungserläuterungen. Die Beschwerden wies es schliesslich aber einstimmig ab.46  

 

Mit der ordentlichen Abstimmungsbeschwerde nach Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe b BPR lässt sich 

eine mangelhafte «allgemeine Informationslage» hingegen nicht rügen; vielmehr muss ein mangelhafter 

Behördenakt spezifisch und umgehend angefochten werden. Dabei gilt der prozessuale Ausschluss 

nach Artikel 189 Absatz 4 BV, womit die Abstimmungserläuterungen der gerichtlichen Überprüfung ent-

zogen bleiben. Das Bundesgericht geht grundsätzlich davon aus, dass Informationen über angebliche 

Unregelmässigkeiten im Vorfeld einer Abstimmung – unabhängig von ihrer Schwere – in die öffentliche 

 
39 SÄGESSER, S. 936. 
40 BBl 1997 1, hier: 524 und 531f. Vgl. zu Art. 189 Abs. 4 BV überdies SEFEROVIC, BSK BV, Art. 189 Rz. 59; CR Cst.-CHAIX, art. 189 N 34. 
41 Vgl. dazu MARKIĆ, Rz. 82ff. und 213ff. In der Regel erläutern die Kantonsregierungen die kantonalen Abstimmungsvorlagen (siehe dazu: Parla-
mentarische Minderheitsmeinungen in den Abstimmungserläuterungen. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 17.3230 Tuena vom 17. 
März 2017, S. 6ff.). 
42 BGE 138 I 61, E.7.4. 
43 Siehe dazu die Urteile des Bundesgerichts 1C_389/2018 vom 8. August 2019, E. 2.1 (nicht publiziert in BGE 145 I 282); 1C_276/2018 vom 
10. Dezember 2018, E. 3; 1C_216/2018 vom 10. Dezember 2018, E. 3.2 (nicht publiziert in BGE 145 I 175); 1C_455/2016 vom 14. Dezember 2016, 
E. 2.4 (nicht publiziert in BGE 143 I 78). 
44 BGE 145 I 207, E. 3.4. 
45 BGE 147 I 194, E. 4.1.4. 
46 Medienmitteilung des Bundesgereichts zum Urteil vom 12. Dezember 2024 (1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024, 
1C_504/2024): 1c_0487_2024_yyyy_mm_dd_T_d_13_08_14.pdf 

https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/de/1c_0487_2024_yyyy_mm_dd_T_d_13_08_14.pdf
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Diskussion eingebracht werden können und die freie Meinungsbildung damit gewährleistet wird.47 Hin-

gegen sind solche Diskussionen nach einer durchgeführten Volksabstimmung selbstredend nicht mehr 

möglich, weshalb sich das Bundesgericht in diesen Fällen als ermächtigt betrachtet, die «allgemeine 

Informationslage» einer Überprüfung zu unterziehen. 

4.5 Aussergerichtliche Kontrollmechanismen 

4.5.1 Zivilgesellschaft 

Als Ende der 1970er Jahre eine Rechtsgrundlage für die Abgabe von Abstimmungserläuterungen ge-

schaffen wurde, hatte der Gesetzgeber bewusst kein Rechtsmittel gegen diese Erläuterungen vorgese-

hen. Dahinter stand die Überlegung, allfällige unsachliche oder gar falsche Aussagen des Bundesrates 

könnten in der Abstimmungsdebatte aufgedeckt und gegen den Bundesrat verwendet werden.48 In die-

sem Sinn unterstehen die Abstimmungserläuterungen im Vorfeld einer Volksabstimmung einer politi-

schen Kontrolle durch diverse politische Akteure (Medien, Parteien, Verbände etc.). So werden angeb-

lich «falsche» Aussagen des Bundesrates regelmässig dazu benutzt, eine andere Interpretation oder 

Beurteilung in der Öffentlichkeit zu verbreiten. 

4.5.2 Parlament 

Der Bundesrat ist an das Recht und damit an die gesetzlichen Informationsgrundsätze für die Abstim-

mungserläuterungen gebunden. Er untersteht dabei der Oberaufsicht durch die Bundesversammlung 

(Art. 26 Parlamentsgesetz, ParlG, SR 171.10). So befasste sich die GPK-N 2022 und 2023 mit der 

Behördenkommunikation vor Abstimmungen (vgl. dazu Ziff. 3). Sie kam zum Schluss, dass die rechtli-

chen Vorgaben in Bezug auf die Inhalte der Kommunikation an sich eingehalten werden. In Bezug auf 

die Abstimmungserläuterungen ersuchte die GPK den Bundesrat, dafür zu sorgen, dass die Departe-

mente und die ihnen unterstellten Verwaltungseinheiten die Weisungen für die Redaktion der Abstim-

mungserläuterungen konsequent umsetzen und eine angemessene Vier-Augen-Kontrolle einhalten. Die 

weiteren Empfehlungen bezogen sich auf die Kommunikation bei öffentlichen Äusserungen und Beiträ-

gen in den sozialen Medien sowie auf die Festlegung der Grenzen der Kommunikationstätigkeit der 

Behörden vor Abstimmungen. 

4.6 Entwicklung des Rechtsschutzes 

Am 1. Januar 2007 trat der Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1999 über die Reform der Justiz49 sowie 

das neue Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110) in Kraft. Die reformierte Bundesrechtspflege än-

derte auch den Rechtsschutz im Bereich der politischen Rechte. Nach Artikel 189 Absatz 1 Buchstabe 

f BV ist das Bundesgericht seither sowohl für die Beurteilung von Streitigkeiten wegen Verletzung von 

eidgenössischen wie auch von kantonalen Bestimmungen über die politischen Rechte zuständig. Die 

Zuständigkeit zur Beurteilung von Abstimmungsbeschwerden ging damit vom Bundesrat auf das Bun-

desgericht über.50 Am 30. Oktober 2013 legte der Bundesrat seine Gesamtergebnisse der Evaluation 

der Rechtspflegereform vor, die sich auf verschiedene Studien abstützte.51 Eine dieser Studien befasste 

sich mit allfälligen Rechtsschutzlücken und erkannte beim Rechtsschutz im Bereich eidgenössischer 

Wahlen und Volksabstimmungen Klärungsbedarf, namentlich bezüglich der Kompetenzen von Bundes-

gericht, Bundesrat und Kantonsregierungen sowie beim Rechtsmittelweg.52 Im Bericht über die Gesamt-

ergebnisse der Evaluation nahm der Bundesrat diese Elemente auf und kündigte an, Gesetzesände-

rungen vorzuschlagen, um bestehende Rechtsschutzlücken in Bezug auf eidgenössische Wahlen und 

 
47 BGE 147 I 194. E. 4.1.4. 
48 AB 1976 S 518. 
49 AS 2002 3148, 2006 1059. 
50 BBl 2001 4202, hier: 4320 und 4327. Das Bundesgericht ist seither auch für Wahlbeschwerden letztinstanzlich zuständig. 
51 BBl 2013 9077. 
52 Empfehlung 5 gemäss UHLMANN/BIAGGINI, S. 69. 
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Abstimmungen zu schliessen.53 Nach einer näheren Auseinandersetzung mit der Thematik verzichtete 

der Bundesrat 2015 darauf, Änderungen beim Rechtsschutz im Bereich der politischen Rechte vorzu-

schlagen, da sich die Rechtslage durch die Praxis des Bundesgerichts ausreichend geklärt habe.54 In 

Bezug auf die Ausgestaltung des Rechtsmittelwegs zeichnet sich eine gesetzliche Neuausrichtung ab, 

nachdem National- und Ständerat am 12. Juni 2023 auf Antrag des Bundesrates die Motion 22.3933 

Stöckli angenommen haben. Die geforderte Neuausrichtung zielt darauf ab, die Kantonsregierungen 

von Beschwerden zu entlasten, die sie aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht beurteilen können. Der 

Bundesrat eröffnete am 15. Dezember 2023 die Vernehmlassung zu einer Gesetzesänderung, mit der 

das Anliegen umgesetzt werden soll.55 

5 Beurteilung eines Ausbaus des Rechtsschutzes 

5.1 Pro-Argumente 

5.1.1 Gewährleistung der politischen Rechte durch die Justiz 

Die Bundesverfassung gewährleistet in Artikel 34 die politischen Rechte und schützt das Grundrecht 

der Wahl- und Abstimmungsfreiheit. Auch die Abstimmungserläuterungen des Bundesrates müssen 

den Anforderungen von Artikel 34 BV genügen. Die behördliche Information muss zurückhaltend erfol-

gen und zur offenen Willensbildung beitragen. Abstimmungserläuterungen müssen den Anforderungen 

an Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit genügen. Das Bundesgericht hat dazu eine rei-

che und differenzierte Praxis zu Abstimmungserläuterungen auf kantonaler Ebene entwickelt, an der 

sich auch der Bundesrat orientiert.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die politischen Parteien, könnten ihre Grundrechtsansprüche 

gerichtlich durchsetzen. Allfällige unsachliche oder nicht ausgewogene Abstimmungserläuterungen des 

Bundesrates könnten überprüft, Volksabstimmungen bei schweren Verstössen grundsätzlich verscho-

ben oder gar aufgehoben werden. Falls die gerichtliche Kontrolle die Verfassungskonformität der Ab-

stimmungserläuterungen feststellt, was in aller Regel der Fall sein dürfte, könnte das Vertrauen der 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in die Fairness der politischen Verfahren gestärkt werden. 

5.1.2 Stärkung der Rechtsweggarantie 

Nach Artikel 29a BV hat jede Person bei Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich Anspruch auf Beurteilung 

durch eine richterliche Behörde. Bei Streitigkeiten bezüglich Akten der Bundesversammlung und des 

Bundesrates ist die Rechtsweggarantie wegen Artikel 189 Absatz 4 BV eingeschränkt, sofern das Ge-

setz es nicht anders vorsieht. Die Abstimmungserläuterungen sind einer gerichtlichen Überprüfung des-

halb entzogen (vgl. Ziff. 4.3). Das Bundesgericht, der Bundesrat und teilweise auch die Lehre haben 

darin eine «Rechtsschutzlücke» erkannt.56 Eine Zulassung der Überprüfbarkeit von Akten des Bundes-

rates würde diese Lücke schliessen und der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a BV dadurch Nachach-

tung verschaffen.  

 
53 BBl 2013 9077, hier: 9079, 9107; Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgerichtsgesetzes vom 15. Juni 2018, BBl 2018, 4605: hier 
4609. 
54 BBl 2018 4605, hier: 4624. Vgl. auch Bericht zur Vernehmlassung 2014/133 Revision des Bundesgerichtsgesetzes, S. 14f. Verfügbar unter: 
www.fedlex.admin.ch > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2015 > EJPD. 
55 Siehe dazu Vernehmlassung 2023/15, Änderungen des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR) und der Verordnung über die politi-
schen Rechte (VPR), verfügbar unter: www.fedlex.admin.ch > Vernehmlassungen 
56 Siehe Urteil 1C_225/2022 des Bundesgerichts vom 14. Juli 2022, E. 3.3; BBl 2013 9077, hier: 9079, 9107; Botschaft des Bundesrates zur Ände-
rung des Bundesgerichtsgesetzes vom 15. Juni 2018, BBl 2018, 4605: hier 4609; ANDREAS KLEY, St. Galler Kommentar zu Art. 29a BV, Rz. 33; 
GEROLD STEINMANN / MICHEL BESSON, St. Galler Kommentar zu Art. 34 BV, Rz. 34; BSK BGG-STEINMANN/MATTLE, Art. 82, Rz. 77 und 95; ANDREA 

TÖNDURY, S. 353. Skeptisch dazu GLASER, S. 434ff. 

http://www.fedlex.admin.ch/
http://www.fedlex.admin.ch/
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5.1.3 Abmilderung allfälliger Zielkonflikte 

Der Bundesrat muss einerseits sachlich, transparent, verhältnismässig und vollständig informieren und 

damit die freie Willensbildung und -äusserung stärken. Gleichzeitig stehen oftmals Vorlagen zur Abstim-

mung, die der Bundesrat selbst initiiert und zuhanden der Bundesversammlung gestaltet hat. Bundesrat 

und Parlament nehmen gegenüber den Stimmberechtigten zu den Vorlagen Stellung und empfehlen 

diese zur Annahme oder Ablehnung. Insofern hat der Bundesrat (und die Bundesversammlung) ein 

Interesse am empfehlungsgemässen Ausgang der Volksabstimmung. Dies könnte zu Zielkonflikten füh-

ren und die Ausgewogenheit der Informationen allenfalls beeinträchtigen. Eine gerichtliche Überprüfung 

würde die Risiken, die durch diese Zielkonflikte entstehen können, allenfalls minimieren. 

5.1.4 Vorwirkungen einer Anfechtbarkeit 

Für Befürworterinnen und Befürworter einer Anfechtbarkeit der Abstimmungserläuterungen dürfte auch 

die Überlegung eine Rolle spielen, dass die blosse Möglichkeit einer Anfechtbarkeit dazu führen könnte, 

dass der Bundesrat bei den Abstimmungsinformationen noch sorgfältiger vorginge und den gesetzli-

chen Informationsgrundsätzen nachlebte. In dieser Logik würde das Einschalten einer Kontrollbehörde 

die Qualität der Abstimmungserläuterungen zusätzlich erhöhen. 

5.2 Contra-Argumente 

5.2.1 Verrechtlichung der politischen Debatte 

Bei einem Ausbau des Rechtsschutzes müsste das Bundesgericht im Falle einer Beschwerde die Aus-

führungen des Bundesrates zu einer Abstimmungsvorlage überprüfen. Die Erläuterungen enthalten ne-

ben belegbaren Sachinformationen auch politische Argumente sowie Prognosen und Bewertungen, die 

für den Bundesrat und die Bundesversammlung meinungsbildend sind.57 Solche Aussagen entziehen 

sich aufgrund ihrer Natur einer Überprüfung des Wahrheitsgehaltes; allenfalls kann ihre Plausibilität 

beurteilt werden.  

 

Ausserdem würde die gerichtliche Überprüfungsbefugnis auch die Texte der Komitees einschliessen. 

Der Bundesrat übernimmt diese Texte nach Artikel 11 Absatz 2 BPR in seine Erläuterungen, sofern sie 

nicht ehrverletzend, krass wahrheitswidrig oder zu lang sind. Im Gegensatz zu den Ausführungen des 

Bundesrates gelten zwar andere gesetzliche Anforderungen, doch müsste sich das Bundesgericht bei 

entsprechenden Beschwerden gegebenenfalls auch mit der Argumentation der Komitees befassen. 

 

Insgesamt eröffnet sich dem Bundesgericht im Falle der Überprüfbarkeit der Abstimmungserläuterun-

gen ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum, und dies in einem ausgeprägt politischen Umfeld. 

Dabei könnte es die Auswirkungen seines Urteils auf den politischen Prozess kaum vollständig aus-

blenden, was die Glaubwürdigkeit des Bundesgerichtes beeinträchtigen könnte.58 Im Vorfeld einer 

Volksabstimmung kann sich das Urteil z.B. auf die Willensbildung der Stimmberechtigten und damit auf 

das Ergebnis der Volksabstimmung auswirken. Die politischen Akteure könnten deshalb versucht sein, 

das Rechtsschutzsystem für primär politische Zwecke zu instrumentalisieren. Verschiedene Stimmen 

warnen im Falle eines Ausbaus des Rechtsschutzes denn auch vor einer «Justizialisierung eidgenössi-

scher Abstimmungskämpfe».59  

 
57 GLASER, S. 435f.; MAHON, Rz. 75. 
58 Detailliert hierzu KRAUSE, S. 116ff. 
59 BIAGGINI, S. 441; siehe auch GLASER, S. 435; SEFEROVIC, ZBl 4/2023, S. 227. 
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5.2.2 Verschiebungen in der Gewaltenteilung 

Der prozedurale Ausschluss von Akten der Bundesversammlung und des Bundesrates erfolgt aus Grün-

den der Gewaltenteilung.60 Während das Bundesgericht bei Beschwerden zu kantonalen und kommu-

nalen Volksabstimmungen als übergeordnete Instanz urteilt, steht es bei eidgenössischen Angelegen-

heiten auf der gleichen Stufe wie die anderen Bundesbehörden Bundesversammlung und Bundesrat. 

Die Bedeutung des Bundesgerichtes im politischen System würde mit einem Ausbau des Rechtsschut-

zes erhöht und das Gewaltenverhältnis zu seinen Gunsten verschoben.61 Da die Erläuterungen neben 

der Auffassung des Bundesrates auch diejenige der Bundesversammlung widerspiegeln,62 ist zuweilen 

auch das Verhältnis zwischen Bundesgericht und Bundesversammlung betroffen, insbesondere wenn 

die Abstimmungserläuterungen rechtliche Wertungen wie z.B. die Vereinbarkeit mit Völkerrecht oder 

Norminterpretationen enthalten, die auf die parlamentarische Beratung zurückgehen.63  

5.2.3 Verzögerungen im demokratischen Prozess 

Nach Artikel 15 Absatz 1 BPR erwahrt der Bundesrat die Abstimmungsergebnisse erst dann, wenn beim 

Bundesgericht keine Beschwerden mehr hängig sind. Abstimmungsbeschwerden können die Erwah-

rung von Volksabstimmungen und damit einhergehend die Wirkung von Volksentscheiden deshalb ver-

zögern64, zumal ein justizförmiges Verfahren Zeit benötigt, z.B. aufgrund der Möglichkeit ausgedehnter 

Schriftenwechsel der Parteien.65 Nach Artikel 15 Absatz 4 BPR hat der Bundesrat zwar die Möglichkeit, 

einen Erlass provisorisch in Kraft zu belassen, in Kraft zu setzen oder ausser Kraft zu setzen. Dies gilt 

aber nur in Fällen, in denen eine Rechtsänderung keinen Aufschub erträgt und das Abstimmungsergeb-

nis unzweifelhaft deutlich ist. Mit einem Ausbau des Rechtsschutzes drohen zusätzliche Verzögerungen 

im demokratischen Prozess. Heikle Konstellationen sind dabei insbesondere bei knappen Stimment-

scheiden über dringliche Bundesgesetze, bestimmte internationale Verträge oder damit zusammenhän-

gende Umsetzungserlasse (z.B. im Steuerbereich oder den Bilateralen II) zu erwarten, wo zeitliche 

Spielräume für den demokratischen Prozess ohnehin schon rechtlich oder faktisch begrenzt sind.66 Im 

schlimmsten Fall könnte sich sogar das rein taktische Ergreifen von aussichtslosen Abstimmungsbe-

schwerden auszahlen, weil die Umsetzung demokratisch gefällter Entscheide damit hinausgezögert 

werden könnte. 

5.2.4 Unsicherheiten im demokratischen Prozess 

Mit dem Ausbau des Rechtsschutzes würde die Anzahl Abstimmungsbeschwerden mutmasslich zuneh-

men.67 Damit stiegen auch die Unsicherheiten bezüglich des demokratischen Prozesses. Diese Unsi-

cherheiten betreffen die Ansetzung, die Durchführung und die Gültigkeit von Volksabstimmungen. Die 

Gesetzesvorgaben an Behördeninformationen (Sachlichkeit, Transparenz, Verhältnismässigkeit, Voll-

ständigkeit) räumen dem Bundesgericht einen weiten Beurteilungsspielraum ein, weshalb der Ausgang 

der Beschwerdeverfahren zuweilen schwer einzuschätzen wäre. Insbesondere bei knappen Ergebnis-

sen könnte über mehrere Monate unklar sein, ob eine Vorlage rechtlich gültig angenommen oder abge-

lehnt wurde. Dies kann insbesondere in internationalen oder dringlichen Kontexten zu heiklen Konstel-

lationen führen (vgl. Ziff. 5.2.3).68 Ausserdem könnte sich bei einem Ausbau des Rechtschutzes die 

 
60 SÄGESSER, S. 396. 
61 Kritisch zum Argument der Gewaltenteilung KRAUSE, S. 136ff. 
62 Nach Art. 10a Abs. 3 BPR hat der Bundesrat die «wichtigsten im parlamentarischen Entscheidungsprozess vertretenen Positionen» darzulegen 
und darf nach Art. 10a Abs. 4 BPR «keine von der Haltung der Bundesversammlung abweichenden Abstimmungsempfehlung» vertreten. 
63 Ausführlich zur Problematik rechtlicher Wertungen in den Abstimmungserläuterungen und mit verschiedenen Beispielen auch zur Bundesebene 
siehe GLASER, ZBl 7/2022, S. 372ff. 
64 Bereits in der aktuellen Praxis können Beschwerdeverfahren dazu führen, dass die Ergebnisse erst 2–3 Monate nach der Volkabstimmung erwahrt 
werden können. In Einzelfällen hat sich die Erwahrung allerdings auch schon um bis zu neun Monate verzögert. 
65 Nach Art. 102 Abs. 3 BGG ist zwar nur ein einfacher Schriftenwechsel vorgesehen, doch räumt das Bundesgericht Beschwerdeführenden auf-
grund von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK ein weitergehendes Replikrecht ein (vgl. dazu BSK BGG-DORMANN, Art. 102 Rz. 19ff, insb. 
24ff.). Beispiele für Fälle, in denen das Bundesgericht rasch entscheiden konnte, siehe KRAUSE, Rz. 301. 
66 Vgl. dazu BBl 2001 6401, hier: 6411. 
67 MAHON, Rz. 75ff. 
68 BBl 2001 6401, hier: 6411. 
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Gefahr ergeben, dass der Abstimmungskampf nicht nur in der politischen Arena, sondern standardmäs-

sig auch vor den Gerichten stattfindet.69 

5.2.5 Mehrbelastung des Bundesgerichts 

Die Reform der Bundesrechtspflege Mitte der 2000er Jahre und ebenso die nach deren Evaluation ge-

plante, jedoch gescheiterte Revision des Bundesgerichtsgesetzes70 sollte das Bundesgericht entlasten. 

Der Ausbau des Rechtsschutzes im Bereich der Abstimmungskommunikation würde die Anzahl Be-

schwerden wahrscheinlich erhöhen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Abstimmungsbe-

schwerden ist davon auszugehen, dass insbesondere auch Bagatellbeschwerden zunehmen und die 

Beschwerden bewusst als Kampagneninstrument eingesetzt werden. Die Anfechtbarkeit der Erläute-

rungen würde deshalb mutmasslich sowohl zu einer weiteren Mehr-, als auch zu einer Fehlbelastung 

des Bundesgerichts führen. 

5.2.6 Aussergerichtliche Kontrollmechanismen 

Ausserdem bestehen auch aussergerichtliche Kontrollmechanismen durch die Öffentlichkeit. Gibt es in 

der Abstimmungsdebatte ungenaue oder gar falsche Informationen, können diese aufgegriffen und the-

matisiert werden. Die Bundeskanzlei nimmt Hinweise auf Fehler an und behandelt sie umgehend ge-

mäss dem definierten Korrekturprozess (vgl. Ziff. 2.3.4). In der Praxis besteht somit ein schneller, öf-

fentlicher und damit der politischen Dimension entsprechender Weg der Beanstandung und der Korrek-

tur der Erläuterungen. Die Möglichkeit, die Abstimmungserläuterungen öffentlich und oft medienwirksam 

zu kritisieren, wird oft genutzt. Um die Gefahr ungenauer oder gar falschen Informationen möglichst zu 

vermeiden oder klein zu halten, werden die Abstimmungserläuterungen nach dem Grundsatz grösster 

Sorgfalt erstellt. In den vergangenen Jahren wurden überdies mehrere Massnahmen zur Qualitätssi-

cherung umgesetzt. Aus diesen Gründen sind die oben erwähnten allfälligen Vorwirkungen einer An-

fechtbarkeit (Ziff. 5.1.3) eher als gering einzuschätzen. In den Kantonen sind die medialen Verhältnisse 

anders und die Medienvielfalt nicht so gross. Die Anfechtbarkeit von kantonalen Erläuterungen ist des-

halb anders zu beurteilen. 

5.2.7 Praktische Erwägungen 

Der Prozess der Erstellung und Verteilung der Abstimmungserläuterungen ist komplex und benötigt viel 

Zeit. Im Vorfeld von Abstimmungen wird es bereits aus praktischen Gründen nicht möglich sein, mittels 

Beschwerde die Abstimmungserläuterungen rechtzeitig korrigieren zu können. Die Erläuterungen wer-

den zweieinhalb Monate vor einer Abstimmung gedruckt. Danach ist es nicht mehr möglich, die Papier-

exemplare der Erläuterungen zu ändern. Deshalb ist es wenig sinnvoll, Beschwerden zuzulassen, mit 

denen eine förmliche Anpassung der Abstimmungserläuterungen verlangt werden kann. Für die politi-

schen Akteure ist es wohl zielführender, angeblich falsche Aussagen des Bundesrates in den Abstim-

mungserläuterungen rechtzeitig im Vorfeld von Abstimmungen im öffentlichen Diskurs vorzubringen, 

anstatt den Rechtsweg zu beschreiten (vgl. Ziff. 4.5.1). 

6 Schlussfolgerungen 

Nach Auffassung des Bundesrates überwiegen die Argumente gegen einen Ausbau des Rechtsschut-

zes. Ein solcher Ausbau mag aus rechtsstaatlicher Perspektive begrüssenswert erscheinen, die Ver-

rechtlichung der politischen Debatte rechtfertigt dies jedoch nicht. Es wäre mit zusätzlichen Gerichts-

verfahren zu rechnen, die mutmasslich dazu führen, dass noch Wochen und Monate nach einer Ab-

 
69 Siehe zu dieser Gefahr SEFEROVIC, ZBl 4/2023, S. 227. Er stützt sich diesbezüglich auf eine Beobachtung der politischen Praxis in den US-
Gliedstaaten im Zusammenhang mit dem Initiativrecht, die aber nicht den Bereich der Abstimmungskommunikation betrifft, vgl. SEFEROVIC, Volks-
initiative, S. 269ff. 
70 BBl 2018 4605. Der Ständerat ist am 17.12.2019 nicht auf die Vorlage eingetreten (AB 2019 S 1207), worauf der Nationalrat am 5.3.2020 ebenfalls 
Nichteintreten beschloss (AB 2020 N 157). 
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stimmung Unsicherheiten über die Gültigkeit der Ergebnisse bestünden. Dies wäre dem demokrati-

schen Prozess nicht zuträglich. Eine disziplinierende Vorwirkung durch die Möglichkeit einer Anfechtung 

der Erläuterungen ist theoretisch zwar denkbar, in der Praxis aber eher unwahrscheinlich, weil die Ge-

fahr einer Anfechtung in Form einer öffentlichen Debatte schon heute möglich und im redaktionellen 

Prozess stets mitbedacht wird. Aus Sicht des Bundesrats sollten Verzögerungen bei der Erwahrung von 

Abstimmungsresultaten und damit einhergehend dem Inkrafttreten von Erlassen möglichst vermieden 

werden. Die Einführung der Anfechtbarkeit der Abstimmungserläuterungen würde das Bundesgericht 

zusätzlich belasten und es als Akteur in den politischen Entscheidungsprozess hineinziehen. 

 

Falls sich nach einer Volksabstimmung erweist, dass die allgemeine Informationslage vor dem Volks-

entscheid erheblich verzerrt war, so hat das Bundesgericht unter strengen Voraussetzungen die Mög-

lichkeit, die Gültigkeit der Volksabstimmung nachträglich zu überprüfen. Bei dieser Prüfung kann es 

auch die Abstimmungserläuterungen einbeziehen.71 Im direkten Umfeld der Volksabstimmung, d.h. im 

Rahmen der ordentlichen Abstimmungsbeschwerde, soll hingegen weiterhin der Grundsatz gelten, wo-

nach die Erläuterungen des Bundesrates nicht anfechtbar sind. Dies im Gegensatz zu Informationen 

weiterer Behörden (z. B. Departemente, interkantonale Konferenzen etc.), die anfechtbar sind und es 

auch sein sollen. 

 

Die Ausarbeitung der Abstimmungserläuterungen wurde in den letzten Jahren mit zusätzlichen Mass-

nahmen verbessert. Gezielte Vorkehrungen sorgen dafür, dass die Risiken für inhaltliche Fehler redu-

ziert wurden. Wenn trotz dieser Massnahmen Fehler auftreten, werden diese in der Öffentlichkeit the-

matisiert und gemäss definierten Prozessen korrigiert. Ein Handlungsbedarf betreffend die Anfechtbar-

keit der Erläuterungen besteht daher nicht. 

  

 
71 BGE 147 I 194, E. 4. 
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